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An den 
Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Lc;tndtags 1 
40221 Düsseldorf 

Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Verwaltungsabkommen zur Finanzierung der Gemeinsamen 
Glücksspielbehörde der Länder 

Zuleitung nach Maßgabe der Parlamentsinformationsvereinbarung 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

-~i\ 6. August 2021 
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Telefon 0211 871-2644 

Telefax 0211 871-

gemäß Abschnitt 11. Ziffer 1. der „Vereinbarung zwischen Landtag und 
Landesregierung über die Unterrichtung des Landtags durch die Dienstgebäude: 

Landesregierung" übersende ich das „Verwaltungsabkommen zur Fi- Friedrichstr. 62-80 

nanzierung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder". 40217 Düsseldorf 

Mit freundlichen Grüßen 

Lieferanschrift: 

Fürstenwall 129 

40217 Düsseldorf 

Telefon 0211 871-01 

Telefax 0211 871-3355 

poststelle@im.nrw.de 

www.im.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahnlinien 732, 736, 835, 

836,U71, U72,U73,U83 

Haltestelle: Kirchplatz 





- Entwurf (Stand 24.06.2021) -

Verwaltungsabkommen 

zur Finanzierung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder 

(GGL-Finanzierungsabkommen) 

vom ............................. . 

Zur Regelung der Finanzierung gemäß§ 27c Abs. 6 des Staatsvertrages zur Neuregulierung 

des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 2021 - GlüStV 2021) vom 

29. Oktober 2020 schließen 

- das Land Baden-Württemberg, 

- der Freistaat Bayern, 

- das Land Berlin, 

- das Land Brandenburg, 

- die Freie Hansestadt Bremen, 

- die Freie und Hansestadt Hamburg, 

- das Land Hessen, 

- das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

- das Land Niedersachsen, 

- das Land Nordrhein-Westfalen, 

- das Land Rheinland-Pfalz, 

- das Saarland, 

- der Freistaat Sachsen, 

- das Land Sachsen-Anhalt, 

- das Land Schleswig-Holstein und 

- der Freistaat Thüringen 

- zusammen im Folgenden: die Trägerländer -

nachstehendes Verwaltungsabkommen: 



§1 

Zahlung und Abrechnung der Finanzierungsbeiträge 

(1)Die Trägerländer verpflichten sich gemäß§ 27c Abs. 2 GlüStV 2021, eine angemessene 

Finanzierung der Anstalt nach Maßgabe dieses Finanzierungsabkommens sicherzustel

len. Die Kosten der Anstalt werden zwischen den Trägerländern nach dem für das jeweili

ge Jahr gültigen, für die Anstalt modifizierten Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. Dieser 

Schlüssel bestimmt sich nach§ 27c Abs. 3 GlüStV 2021. 

(2)Die Trägerländer leisten dazu jeweils einen jährlichen Finanzierungsbeitrag. Sie entrich

ten an die Anstalt auf Grundlage des beschlossenen Wirtschaftsplans halbjährlich zum 

15. Januar und zum 15. Juli eines Geschäftsjahres auf Anforderung jeweils die Hälfte des 

ausgewiesenen Finanzierungsbeitrages des jeweiligen Trägerlandes als Abschlag. Sie 

ermächtigen die Anstalt, die bereitgestellten Mittel nach Maßgabe des Wirtschaftsplans in 

Anspruch zu nehmen. Der Wirtschaftsplan ist für die Anstalt verbindlich. 

(3)Erstmalig überweisen die Trägerländer der Anstalt für das zweite Halbjahr 2021 bis zum 

30. September 2021 ihren gemäß§ 27c Abs. 4 GlüStV 2021 festgelegten Finanzierungs

beitrag als Anfangsfinanzierung auf Grundlage des für die Anstalt modifizierten Königstei

ner Schlüssels. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Liquidität der Anstalt durch das Land 

Sachsen-Anhalt sicherzustellen. 

(4)Die Finanzierungsbeiträge werden auf ein von der Anstalt zu benennendes Konto über

wiesen. 

(5) Die Anstalt ist verpflichtet, die Trägerländer umgehend über wesentliche Risiken und Ver

änderungen zu informieren, die für die Finanzierung der Anstalt relevant sind, aber bei der 

Aufstellung des Wirtschaftsplans nicht abzusehen waren. Sofern die Finanzierungsbeiträ

ge nach Absatz 2 nicht mehr zur Finanzierung der Anstalt ausreichen oder ein entspre

chendes erhebliches Risiko besteht, hat der Verwaltungsrat der Anstalt über die zu tref

fenden Maßnahmen zu beschließen. 

(6)Die Anstalt setzt die endgültigen Finanzierungsbeiträge unter Zugrundelegung der tat

sächlichen Einzahlungen und Auszahlungen (Geldverbrauch) nach Aufstellung des Jah

resabschlusses und dessen Feststellung durch den Verwaltungsrat fest (geprüfter Jah

resabschluss). Sie werden gegenüber den Trägerländern entsprechend dem für das zu

grundeliegende Geschäftsjahr geltenden für die Anstalt modifizierten Königsteiner 



Schlüssel rückwirkend abgerechnet. Hierfür ist eine entsprechende Überleitungsrechnung 

zu erstellen, um einen Abgleich mit den Haushaltsplänen der Trägerländer zu ermögli

chen. Die nach Absatz 2 bereits geleisteten Abschläge sind dabei in Abzug zu bringen. 

(7) Die Trägerländer stellen der Anstalt die endgültigen Finanzierungsbeiträge gemäß Ab

satz 6 sowie die Kosten für besondere Leistungen, soweit diese nicht den einzelnen Trä

gerländern direkt zuzuordnen sind, spätestens bis zum Ende des ersten Quartals des auf 

die Feststellung des Jahresabschlusses folgenden Jahres mit einer Zahlungsfrist von 30 

Tagen zur Verfügung. 

(8)Zu bilanzierende Abschreibungen lösen keine weiteren Zahlungsverpflichtungen der Län

der aus. Sie sollen durch Sonderposten für zukünftige Investitionen ausgeglichen werden. 

(9) Über- und Minderzahlungen gegenüber den sich aus dem geprüften Jahresabschluss 

ergebenden Finanzierungsbeiträgen werden im Geschäftsjahr, das dem geprüften Jah

resabschluss folgt, nach Absatz 7 ausgeglichen, es sei denn, der Verwaltungsrat hat über 

eine anderweitige zweckgebundene Verwendung von Restmitteln entschieden. Ein Be

schluss des Verwaltungsrates über eine anderweitige zweckgebundene Verwendung von 

Restmitteln nach Satz 1 bedarf der vorherigen Zustimmung der Finanzministerkonferenz. 

Eine Verzinsung der Ausgleichszahlungen findet nicht statt. 

§2 

Wirtschaftsplan 

(1)Grundlage der Wirtschaftsführung ist der Wirtschaftsplan der Anstalt, der nach Maßgabe 

der Satzung nach § 27c Abs. 5 GlüStV 2021 aufgestellt und beschlossen wird. Der Wirt

schaftsplan gilt für das Geschäftsjahr. Er kann Festsetzungen für zwei Geschäftsjahre, 

nach Jahren getrennt, enthalten. Der Wirtschaftsplan umfasst 

a) einen Erfolgsplan, in dem die anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 

des Geschäftsjahres angegeben werden, 

b) einen Finanzplan, in dem die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-

lungen des Geschäftsjahres angegeben werden, 

c) gegebenenfalls einen Investitionsplan, 

d) einen Stellenplan der Anstalt sowie 

e) eine Darstellung der Länderanteile, in der die von den Trägerländern zu leistenden 

Finanzierungsbeiträge aufgeführt sind(§ 27c Abs. 3 GlüStV 2021). 



(2) Im Erfolgs- und im Finanzplan sind die benötigten Deckungsmittel jeweils sowohl insge

samt als auch anteilig aufgeteilt auf die jeweiligen Trägerländer (§ 27c Abs. 3 GlüStV 

2021) darzustellen. 

(3)Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das folgende Geschäftsjahr soll frühzeitig, mög

lichst bis zum 1. März eines jeden Jahres gerichtet an den Verwaltungsrat der Anstalt den 

Trägerländern vorgelegt werden, damit rechtzeitig eine Anmeldung der geplanten Finan

zierungsbeiträge entsprechend dem jeweils aktuellen für die Anstalt modifizierten Königs

teiner Schlüssel im Haushaltsaufstellungsverfahren der Länder erfolgen kann. Der Ver

waltungsrat beschließt über den Wirtschaftsplan der Anstalt des Folgejahres bis zum 

31. Oktober eines jeden Jahres. Es erfolgt gleichzeitig die Festsetzung der von den Trä

gerländern zu leistenden Finanzierungsbeiträge. Der Vorstand der Anstalt gibt den Trä

gerländern gerichtet an den Verwaltungsrat der Anstalt den festgestellten Wirtschaftsplan 

unverzüglich zur Kenntnis. 

(4)Kommt ein Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Folgejahr nicht rechtzeitig zustan

de, stellen die Trägerländer der Anstalt Finanzierungsbeiträge auf Grundlage des letzten 

bestätigten Wirtschaftsplans bereit. 

(5)Die Ausführung des Wirtschaftsplanes steht unter dem Vorbehalt der jeweiligen haus

haltsrechtlichen Ermächtigung der Trägerländer. 

(6)Der Wirtschaftsplan inklusive Stellenplan bedarf der Zustimmung der Finanzministerkon

ferenz. 

(7) Ein Nachtragswirtschaftsplan ist aufzustellen und durch den Verwaltungsrat zu beschlie

ßen, wenn sich im laufe des Wirtschaftsjahres zeigt, dass trotz Ausnutzung von Spar

möglichkeiten 

a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und dieser zu einer Inanspruchnahme 

der Trägerländer führt oder 

b) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in dem Stellenplan vorgesehenen Stel

len erforderlich wird; dies gilt nicht für die vorübergehende Einstellung von Aushilfs

kräften. 

Für den Nachtragswirtschaftsplan gelten Absätze 1 und 2, Absatz 3 Sätze 3 und 4 sowie 

Absätze 5 und 6 entsprechend. 



§3 

Sonstige Abrechnungen 

(1)Die Anstalt stellt den jeweiligen Trägerländern im Wirtschaftsplan dargestellte aufteilbare 

und direkt zuzuordnende Kosten gesondert in Rechnung. 

(2) Erbringt die Anstalt für einzelne, mehrere oder alle Trägerländer weitere Leistungen, die 

über die Feststellung im Wirtschaftsplan hinausgehen, so bedürfen diese einer schriftli

chen vertraglichen Regelung und werden den Auftrag erteilenden Trägerländern geson

dert in Rechnung gestellt. 

(3) Erfolgen Abordnungen oder Personalgestellungen aus den Trägerländern, so erstattet die 

Anstalt jeweils dem entsendenden Trägerland alle in diesem Zeitraum entstehenden Per

sonal- und Personalnebenkosten, insbesondere Bezüge/Entgelte, Beihilfe, Fürsorgeleis

tungen, Unterstützungen, Ausgaben für die Unfallkasse, Trennungsgeld, Reisekosten, 

Umzugsvergütung sowie einen Versorgungszuschlag in Höhe von 30 v. H. der jeweiligen 

ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach dem Recht des entsendenden Trägerlandes und 

etwaig anfallende Umsatzsteuer. Ein Versorgungszuschlag wird nicht erstattet, sofern die 

Abordnung mit dem Ziel der Versetzung erfolgt oder unmittelbar in eine Versetzung mün

det und eine Versorgungslastenteilung nach dem Versorgungslastenteilungs

Staatsvertrag stattfindet. Bereits gezahlte Versorgungszuschläge werden im Fall des Sat

zes 2 zurückerstattet. Die im jeweiligen Geschäftsjahr entstandenen Kosten sollen der 

Anstalt vom entsendenden Trägerland bis zum Ende des ersten Quartals des folgenden 

Jahres mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen in Rechnung gestellt und im Jahr der Rech

nungsstellung verbucht werden. 

§4 

Abrechnung der Aufbauphase der Anstalt 

(1)Das Land Sachsen-Anhalt nimmt als Sitzland der Anstalt auf Grundlage des Beschlusses 

der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 12. März 

2020 zu TOP 4 Ziffer 5, den Aufbau der Anstalt und der Dateien nach § 27f Abs. 4 Nr. 2 

und 3 GlüStV 2021 vor. Der Aufbau der Anstalt umfasst auch die Herstellung des Auswer

tesystems nach§ 6i Abs. 2 GlüStV 2021. Die insoweit dem Land Sachsen-Anhalt bis zum 

30. September 2021 entstandenen Personal- und Sachkosten werden nach dem Königs

teiner Schlüssel und - für die Kosten der Übernahme von Teilkomponenten sowie der 

Technischen Richtlinie des Systems GLAS - nach dem angepassten Königsteiner 



Schlüssel auf die Trägerländer verteilt. Das Land Sachsen-Anhalt stellt die Kosten den 

anderen Ländern in Rechnung. Die Endabrechnung soll unverzüglich nach dem 30. Sep

tember 2021 vorgenommen werden. Die Erstattung der durch die anderen Trägerländer 

zu tragenden Kostenanteile an das Land Sachsen-Anhalt erfolgt mit einer Zahlungsfrist 

von 30 Tagen. 

(2)Sollten bis zum 30. September 2021 veranlasste Personal- und Sachkosten für den Auf

bau der Anstalt und der Dateien erst danach konkret beziffert werden können, nimmt das 

Land Sachsen-Anhalt im Nachgang eine unverzügliche Rechnungslegung gegenüber den 

Ländern vor. Die Erstattung derartiger Positionen erfolgt binnen zwei Monaten nach 

Rechnungslegung. Das Land Sachsen-Anhalt informiert die anderen Länder über eventu

elle derartige Positionen und deren voraussichtlichen Umfang zusammen mit der Endab

rechnung. 

(3)Die Bewirtschaftung der Mittel sowie der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben unter

liegen der Prüfung durch den Rechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt. Der Prüfbericht 

ist den Ländern, vertreten durch die obersten Glücksspielaufsichtsbehörden, zuzuleiten. 

§5 

Zurückbehaltung und Aufrechnung 

Die Trägerländer können keine Zurückbehaltungsrechte gegen die Zahlungsansprüche der 

Anstalt geltend machen. Eine Aufrechnung ist ausgeschlossen. § 2 Abs. 5 bleibt unberührt. 

§6 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Kündigung 

(1) Dieses Verwaltungsabkommen tritt mit der Unterzeichnung aller Trägerländer - vorbehalt

lich der im Einzelfall erforderlichen Zustimmung ihrer gesetzgebenden Körperschaften -

unter der aufschiebenden Bedingung des lnkrafttretens des Glücksspielstaatsvertrages 

2021 in Kraft. 

(2)Dieses Verwaltungsabkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ein Trägerland, 

welches den Glücksspielstaatsvertrag 2021 nach§ 35 Abs. 4 GlüStV 2021 kündigt, schei

det ab dem Wirksamwerden der Kündigung aus diesem Verwaltungsabkommen aus. Die 

Rechte und Pflichten des ausscheidenden Landes bestimmen sich nach der gemäß § 35 

Abs. 7 GlüStV 2021 zu schließenden Auseinandersetzungsvereinbarung. 



(3)Endet die Wirksamkeit des Glückspielstaatsvertrages 2021 gemäß § 35 Abs. 8 oder 9 

GlüStV 2021, sind die Rechte und Pflichten der Trägerländer in der Auseinanderset

zungsvereinbarung nach § 35 Abs. 8 GlüStV 2021 zu regeln. 



Für das Land Baden-Württemberg, 

Stuttgart, den 

Für den Freistaat Bayern: 

München, den 

Für das Land Berlin: 

Berlin, den 

Für das Land Brandenburg: 

Potsdam, den 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Bremen, den 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Hamburg, den 

Für das Land Hessen: 

Wiesbaden, den 



Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Schwerin, den 

Für das Land Niedersachsen: 

Hannover, den 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Düsseldorf, den 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Mainz, den 

Für das Saarland: 

Saarbrücken, den 

Für den Freistaat Sachsen: 

Dresden, den 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Magdeburg, den 



Für das Land Schleswig-Holstein: 

Kiel, den 

Für den Freistaat Thüringen: 

Erfurt, den 
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